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Satzung 
über den Nachweis, die Herstellung und die Ablösung  

von Kraftfahrzeugstellplätzen der Stadt Teublitz 
(Stellplatzsatzung) vom 11.04.2017 i.d.F. der  

2. Änderungssatzung vom 02.06.2025 
Neue Gesamtfassung unter Berücksichtigung der 2. Änderungssatzung vom 02.06.2025! 

 

 
 
 

Die Stadt Teublitz erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt ge-
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 
Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
619), folgende Satzung: 

 
 

§ 1  

Anwendungsbereich  
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen 

im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Stadtgebiet Teublitz. Ausgenommen sind, 

wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 

Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die 

von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmung 
(1) Stellplätze für Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Satzung sind Garagen, Carports und 

sonstige Stellplatzflächen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 
 
(2) Ein Carport vor einer Garage ist kein Stellplatz im Sinne dieser Satzung, denn der not-

wendige Stauraum vor Garagen darf nicht für Stellplätze vorgesehen werden. 
 

 
§ 3 

Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeu-

gen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsän-
derung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder 
Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung 

über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die un-

terschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze ge-
trennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 
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(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und 

nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren 
Nut zungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst 
nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stell-
plätze. 

 
§ 4 

Herstellung und Ablöse der Stellplätze 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrund-

stück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzu-
stellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechts-
träger der Bauauf- sichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit 

unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des 
Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umge-
bung zu erwarten sind. 

 
(3) Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kosten ih-

rer Herstellung gegenüber der Stadt (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der Stadt. Der 
Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch 
dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Bau-
grundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der Ablösungsbetrag beträgt je 
Stellplatz 5.000 Euro. 

 
(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für 

ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsver-
kehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

 
 

§ 5 
Lage, Beschaffenheit und Gestaltung der Stellplätze 

(1) Stellplätze für Kfz müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfül-
len. Das Mindestmaß für einen einzelnen KFZ-Stellplatz beträgt danach in der Regel 
2,30 m x 5,00 m, bei in Längsaufstellung nacheinander angeordneten Kfz-Stellplätzen in 
der Regel 2,30 m x 6,00 m. 

Das Mindestmaß für einen einzelnen KFZ-Stellplatz für Körperbehinderte beträgt danach 
in der Regel 3,50 m x 5,00 m. 

(2) Bei der Herstellung oberirdischer Stellplätze sollen weitestgehend ökologisch verträgli-
che, wasserdurchlässige Befestigungsarten verwendet werden, soweit sich durch an-
dere Vorschriften nichts Abweichendes ergibt. 

(3) Stellplätze, sowie deren Zu- und Abfahrten, dürfen nur auf Flächen hergestellt werden, 
die weder als Rettungswege noch als Anfahr- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
erforderlich sind. 

(4) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
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(5) Der Stauraum vor Garagen muss in der Regel eine Tiefe von mindestens 5,00 m auf-
weisen. Der Stauraum muss in dieser Tiefe ungehindert anfahrbar sein (keine straßen-
seitige Einfriedung o. ä.). Soweit offene Stellplätze in einem Winkel von mehr als 45° zur 
öffentlichen Verkehrsfläche angeordnet werden, müssen sie zu dieser einen Abstand 
von mehr als 3 m aufweisen; der Sichtwinkel zur öffentlichen Verkehrsfläche darf nicht 
durch bauliche oder sonstige Anlagen eingeschränkt sein. Ausnahmen können im Ein-
zelfall zugelassen werden. 

(6) Notwendige Stellplätze müssen ungehindert und unabhängig voneinander befahrbar 
und nutzbar sein. 

 
§ 6 

Zeitpunkt der Herstellung von Stellplätzen 
Die notwendigen Stellplätze oder Garagen müssen mit der Fertigstellung, spätestens mit der 
Nutzungsaufnahme der baulichen Anlage, zu der sie gehören, zur Verfügung stehen. 

 
§ 7 

Abweichungen 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
 

 
§ 8 

Schlussbestimmungen/Inkrafttreten 
(1) Für noch nicht behandelte oder genehmigte Bauanträge, die bei Inkrafttreten dieser 

Satzung bereits anhängig waren, ist die Anlage 1 der Stellplatzsatzung anzuwenden. 
 

(2) Soweit andere ortsrechtliche Vorschriften der Stadt Teublitz Regelungen zur Stellplatz-
pflicht beinhalten, gehen die dortigen Regelungen vor. 
 

(3) Diese Satzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Teublitz, 11. April 2017 
 
 
 
 
Maria Steger 
Erste Bürgermeisterin  
 


